
176 Verfassung

III. Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik

Artikel 0

(1) Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleichberechtigt.
(2) Boykotthetze gegen demokratische Einrichttmgen 

und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische 
Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völker
haß, militaristische Propaganda sowie Kriegshetze und 
alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleich
berechtigung richten, sind Verbrechen im Sinne des Straf
gesetzbuches. Ausübung demokratischer Rechte im Sinne 
der Verfassung ist keine Boykotthetze.

(3) Wer wegen Begehung dieser Verbrechen bestraft ist, 
kann weder im öffentlichen Dienst noch in leitenden ‘ 
Stellen im wirtschaftlichen und kulturellen Leben tätig 
sein. Er verliert das Recht, zu wählen und gewählt zu 
werden.
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